
 
B u r g e n l ä n d i s c h e r   L a n d t a g 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
Tagesordnung 

 

für die 58. Sitzung des Burgenländischen Landtages am Montag, 
dem 21. Dezember 2009  

 
 
 

1. Fragestunde; 

2. Bericht des Rechtsausschusses über den selbständigen Antrag der 
Landtagsabgeordneten Christian Illedits, Kolleginnen und Kollegen auf 
Erlassung eines Gesetzes (Beilage 1385), mit dem die XIX. 
Gesetzgebungsperiode des Burgenländischen Landtages vorzeitig beendet 
wird (Zahl 19 - 865) (Beilage 1387); 

 Berichterstatter: Mag. Pehm. 

 

Der Landtagspräsident: 
Walter Prior eh. 



  

 

Anfragen, die in der Fragestunde 

der 58. Sitzung des Burgenländischen Landtages 
am 21. Dezember 2009 
zum Aufruf gelangen 

 
 
 
1) Anfrage Nr. 248  der Abgeordneten Andrea GOTTWEIS 

an Frau Landesrätin Mag. Michaela   R e s e t a r 
 

 Sehr geehrte Frau Landesrätin! 
 
Es ist mitunter Aufgabe des Landes, Familien, 
Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher bei der 
Kinderbetreuung bedarfsgerecht zu unterstützen. Das 
Jahr 2009 hat zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet 
der Kinderbetreuung gebracht, so zum Beispiel das 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 2009. 
 
Wie haben sich diese Neuerungen auf die 
Kinderbetreuung und auf die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ausgewirkt? 

 
 
 
2) Anfrage Nr. 249  des Abgeordneten Wilhelm HEISSENBERGER 

an Herrn Landesrat Helmut   B i e l e r 
 

 Sehr geehrter Herr Landesrat! 
 
Wie ist der aktuelle Stand beim Ausbau der S31 bis zur 
österreichisch-ungarischen Staatsgrenze im 
Mittelburgenland? 

 



  

Beilagen zu den Wortprotokollen des Burgenländischen Landtages der XIX. 
Gesetzgebungsperiode 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschussbericht        Beilage 1387 
 
 

Bericht 
 
des Rechtsausschusses über den selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten 
Christian Illedits, Kolleginnen und Kollegen auf Erlassung eines Gesetzes (Beilage 
1385), mit dem die XIX. Gesetzgebungsperiode des Burgenländischen Landtages 
vorzeitig beendet wird (Zahl 19 - 865) (Beilage 1387). 
 
Der Rechtsausschuss hat den selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten 
Christian Illedits, Kolleginnen und Kollegen auf Erlassung eines Gesetzes, mit dem 
die XIX. Gesetzgebungsperiode des Burgenländischen Landtages vorzeitig beendet 
wird, in seiner 43. Sitzung am Mittwoch, dem 16. Dezember 2009, beraten. 
 
Landtagsabgeordneter Mag. Pehm wurde zum Berichterstatter gewählt. 
 
Nach seinem Bericht stellte Landtagsabgeordneter Mag. Pehm den Antrag, dem 
Landtag zu empfehlen, dem gegenständlichen Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.  
 
Bei der anschließenden Abstimmung wurde der vom Berichterstatter Mag. Pehm 
gestellte Antrag mit den Stimmen der SPÖ gegen die Stimmen der ÖVP ohne 
Wortmeldung mehrheitlich angenommen. 
 
Der Rechtsausschuss stellt daher den Antrag, der Landtag wolle dem selbständigen 
Antrag der Landtagsabgeordneten Christian Illedits, Kolleginnen und Kollegen auf 
Erlassung eines Gesetzes, mit dem die XIX. Gesetzgebungsperiode des 
Burgenländischen Landtages vorzeitig beendet wird, die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 
 
 

Eisenstadt, am 16. Dezember 2009 
 
 

Der Berichterstatter:        Der Obmann: 
Mag. Pehm eh.  Dr. Moser eh. 
 



  

Herrn 
Präsidenten des Bgld. Landtages 

Walter Prior 
Landhaus 

7000 Eisenstadt 

 

 

 

 

 

 

Selbständiger Antrag 

 

der Landtagsabgeordneten Christian Illedits,  

Kolleginnen und Kollegen gemäß § 22 Geschäftsordnung des Landtages auf 

Erlassung eines Gesetzes mit dem die XIX. Gesetzgebungsperiode vorzeitig 

beendet wird. 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisenstadt, am 16.12.2009 

19 - 865 



  

Gesetz vom …………………., mit dem die XIX. Gesetzgebungsperiode des Burgenländischen 
Landtages vorzeitig beendet wird 

 

Der Landtag hat beschlossen: 

 

§ 1 

Der Landtag wird gemäß Artikel 13 L-VG vor Ablauf der XIX. Gesetzgebungsperiode aufgelöst. 

§ 2 

Das Gesetz tritt mit dem Tag der Kundmachung im Landesgesetzblatt für das Burgenland in Kraft. 

 


